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RS UVS Oberösterreich 2004/02/11
VwSen-109499/14/Br/Gam

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.02.2004

Rechtssatz

Vom Lenker einer Zugmaschine muss bei Überholen seines Fahrzeuges in besonderer Weise erwartet werden, dass er

auf schmaler Straße den Nachfolgeverkehr beobachtet und gegebenenfalls äußerst rechts zu fahren hat.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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